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HAUSORDNUNG TAXISTANDPLATZ  

FLUGHAFEN KLAGENFURT 

PRÄAMBEL: 

Die Fachgruppe für Beförderungsgewerbe mit PKW Kärnten  ist aufgrund des bestehenden 

Bestandvertrages mit der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft mbH berechtigt, den 

bestehenden, am Flughafengelände verordneten Taxistandplatz zu benützen. 

Die Fachgruppe bezahlt für dieses Nutzungsrecht ein jährliches Entgelt und haftet der 

Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft mbH gegenüber für sämtliche Schäden, die dieser im 

Zusammenhang mit der Vermietung des Standplatzes entstehen. 

Die Fachgruppe hat dieses Nutzungsrecht bisher unentgeltlich im Wege der Bittleihe an jene 

Mitglieder weitergegeben, die das Taxigewerbe mit einem Standort in der politischen 

Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee ausüben. 

Aufgrund einer Zusatzvereinbarung zum Bestandvertrag vom 24.09.2018 ist ab 15.10.2018 

eine Hausordnung bei Benutzung des gegenständlichen Taxistandplatzes einzuhalten. 

HAUSORDNUNG: 

Diese Hausordnung gilt örtlich für den verordneten Taxistandplatz am Flughafen Klagenfurt 

und zeitlich ab 15.10.2018. 

Im Geltungsbereich dieser Hausordnung dürfen Taxidienstleistungen nur von Fahrzeugen 

angeboten werden, die ein Berechtigungsschreiben der Fachgruppe zur Standplatznutzung 

mitführen. 

Kontrollen durch die Securitas Sicherheitsdienstleistungen GmbH oder einen an deren Stelle 

tretenden Sicherheitsdienstleister sind zu akzeptieren, den Anweisungen der Kontrollorgane 

(z. B. Platzverweis) ist Folge zu leisten. 

Die Fachgruppe kann aufgrund von Berichten von Kontrollorganen, Flughafenpersonal oder 

betroffenen Fahrgästen wegen Missachtungen der Hausordnung nachstehende Sanktionen 

verhängen: 

 Aussprechen einer Verwarnung 

 bei weiteren Verstößen Hausverbot/Platzverweis für einzelne Lenker, Fahrzeuge oder 

Unternehmen 

Sollte ein Hausverbot/Platzverweis missachtet werden oder sollte ein Taxifahrzeug ohne 

entsprechendes Berechtigungsschreiben am Taxistandplatz auffahren, so führt dies zur einer 

Besitzstörungsklage durch den Flughafenbetreiber (Kärntner Flughafen Betriebs GesmbH) 

bzw. durch die Fachgruppe für das Beförderungsgewerbe mit PKW Kärnten.  

Folgende Verhaltensweisen sind zu unterlassen bzw. führen zu Sanktionen: 

 Verweigerung einer Kontrolle, Missachtung von Anweisungen der Kontrollorgane 
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 Verstoß gegen die Beförderungspflicht oder gegen die Tarifpflicht (z.B. 

Verweigern von Kurzstreckenbeförderung) 
 

 Abwerben von Fahrgästen  

 
 Verstoß gegen sonstige einschlägige gesetzliche Bestimmungen (z. B. 

Landesbetriebsordnung) 
 

 äußere sichtbare Fahrzeugmängel bzw. Fahrzeugschäden (Beschädigungen, nicht 

aktuelle Prüfplaketten, verschmutzte Innenräume etc.) 
 

 Berechtigungsschreiben der Fachgruppe nicht mitgeführt 
 

 Schädigung des Ansehens der Taxibranche, der Wirtschaftskammer oder des 
Flughafens, mangelhaftes äußeres Erscheinungsbild eines Lenkers, unangemessenes 
Verhalten eines Lenkers, Teilnahme an verbalen oder körperlichen Auseinander-

setzungen, Beleidigungen gegenüber Kollegen, Kontrollorganen oder sonstigen 
Personen, insbesondere Fahrgästen oder Besuchern des Flughafens 
 

 Verunreinigung des Taxistandplatzes. Unnötiger Lärm am Standplatz (insbesondere 
Motor laufen lassen, lautes Radio, Fernsehen bei offenem Fenster etc.) 

 
 Rauchen im Fahrzeug 

 

 Widmungswidrige Verwendung der WC-Anlagen und sonstigen Räumlichkeiten des 
Flughafens (Babyraum, GAC – Bereich, Ankunftshalle etc.)  

ANTRAG AUF BENÜTZUNG DES TAXISTANDPLATZES AM FLUGHAFEN 

KLAGENFURT 

Hiermit erkläre ich/wir für die Firma _____________________________________________ 

Adresse____________________________________________________________________ 

rechtsverbindlich, dass ich/wir 

 hiermit beantrage(n), ab 15.10.2018 den Taxistandplatz am Flughafen Klagenfurt 

verwenden zu dürfen. Ich/Wir akzeptiere(n) die Hausordnung vollinhaltlich und 

erkläre(n), dass ich/wir insbesondere auch verhängte Sanktionen aller Art akzeptieren 

werde(n) und 

 dafür sorgen werde(n), dass alle meine/unsere MitarbeiterInnen die Hausordnung 

einhalten. Ich/Wir erkläre(n), uneingeschränkt für das Verhalten meiner/unserer 

MitarbeiterInnen zu haften.  

Diese Vereinbarung kann von beiden Seiten jeweils zum Monatsende mit einer 

Kündigungsfrist von einem Monat widerrufen werden. 

 

________________________________                       ______________________________ 

Ort, Datum                                                          Unterschrift, Stempel 


